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Mustersatzung für Sportvereine

beschlossen vom Präsidium des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 1990

(Diese Satzung ist für sehr große Vereine je nach Organisationsstruktur nicht unbedingt geeignet.
Anregungen für die Satzung von Großvereinen sind als Anlage beigefügt. Zugrunde liegen die Er-
fordernisse des Vereinsrechts und die Notwendigkeiten aus Verbandssicht. Sportvereine sollten
entsprechend den ausgeübten Sportarten in den zuständigen Fachverbänden organisiert sein).

Mindestanforderungen Erläuterungen/Ergänzungen/
Erweiterungen

§   1 Name und Sitz

1 Der am _____________________ in
______________________________
gegründete Verein führt den Namen
_____________________________.

2 Der Sitz des Vereins ist
_____________________________.

3 Er ist in das Vereinsregister beim
Amtsgericht ___________________
____________________ eingetragen
und führt den  Zusatz "e. V."

§   2 Zweck des Vereins

1 Der Verein verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Ab-
gabenordnung. Zweck des Vereins
ist die Förderung des Sports sowie
der Jugendarbeit.

2 Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

Eine Eintragung in das Vereinsre-
gister ist keine Pflicht. Zur Risiko-
vermeidung für Vorstand und Ver-
einsmitglieder im Haftungsfalle ge-
mäß BGB, Abgabenordnung und RVO
und um an wesentlichen Förderpro-
grammen des LandesSportBundes
Nordrhein-Westfalen zu partizipie-
ren, ist sie jedoch zu empfehlen.

Hier kann der Verein nach Belieben
einen zusätzlichen Paragraphen für
seine Aufgabenstellungen aufnehmen
und diese einzeln aufführen.
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3 Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten kei-
ne Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

4 Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begün-
stigt werden.

§   3 Mitgliedschaft

1 Der Verein hat jugendliche Mitglie-
der mit Stimm- und Wahlrecht in-
nerhalb der Jugendvertretung des
Vereins (in der Regel bis 18 Jahre)
und erwachsene Mitglieder mit akti-
vem und passivem Wahlrecht.

2 Rechts- und Ordnungsmaßnahmen.

Zudem kann es geben:
• außerordentliche Mitglieder, z.

B. andere gem einnützige Organ i-
sa tionen oder befristete Mitglied-
schaften aus Sportkursen und

• Ehrenm itglieder, wobei die V or-
aussetzungen in einer Ehrenord-
nung klar geregelt sein sollten.

Rechts- und Ordnungsm aßnahm en
gegen Mitglieder sind nur dann zu-
lässig, wenn Anlässe und Ord-
nungsm ittel in der Satzung aufgeführt
sind.
Ordnungsm ittel können sein:
• V erwarnung, V erweis,  Erm ah-

nung
• Geldbußen
• V erm inderung besonderer Befug-

nisse (z. B. Tätigkeitsverbot)
• V erm inderung der Mitglied-

schaftsrechte
• Ausweisung (Hausverbot) oder
• Ausschließung aus dem  V erein.
Sie sollten jedoch in sportfachlichen
Angelegenheiten im  Einklang m it den
Rechts- und Ordnungsm aßnahm en
der zuständigen Fachverbände st e-
hen. Für V ereine, die Rechts- und
Ord nungsm aß
nahm en in der Satzung verankert h a-
ben, em pfiehlt es sich, bereits bei der
Aufnahm e der Mitglie der auf diese
hinzuweisen.
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§   4 Erwerb der Mitgliedschaft

1 Mitglied des Vereins kann jede na-
türliche Person werden.

2 Der Aufnahmeantrag muß schriftlich
an den Vorstand des Vereins gerich-
tet werden. Bei Minderjährigen ist
die Zustimmung der gesetzlichen
Vertreter/in erforderlich.

3 Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand. Die Ablehnung muß dem
Antragsteller/der Antragstellerin
schriftlich mitgeteilt werden.

§   5 Beendigung der Mitgliedschaft

1 Die Mitgliedschaft endet:
a) mit dem Tod des Mitglieds
b) durch Austritt des Mitglieds
c) durch Ausschluß aus dem Verein

2 Der Austritt erfolgt durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Vor-
stand.

3 Der Ausschluß aus dem Verein kann
erfolgen, wenn ein Mitglied gegen
die Interessen des Vereins verstoßen
hat. Weiterhin ist ein Ausschluß
möglich, wenn das Mitglied auch
nach ...maliger erfolgloser schrift-
licher Anmahnung den Mitglieds-
beitrag - ggf. die Aufnahmegebühr
oder die Umlage - nicht gezahlt hat.

Juristische Personen, wenn gemäß
§ 3 die Mitgliedschaft erlaubt ist.

Mögliche Ergänzung: Gegen die ab-
lehnende Entscheidung des Vorstan-
des kann Einspruch eingelegt werden.
Über den Einspruch entscheidet z. B.
Ehrenrat, Ältestenrat, Rechtsaus-
schuß, sonstiges Gremium oder ab-
schließend die Mitgliederversamm-
lung.

Der Verein muß hier die Austritts-
termine und Kündigungsfristen fest-
legen.
Beispiele: Der Austritt kann quartals-
mäßig oder halbjährlich oder aber
auch jährlich erfolgen. Dabei ist eine
etwaige Unbilligkeit zu berücksich-
tigen. Es wird jedoch empfohlen, zur
Etatsicherung einen Austritt nur am
Ende eines Kalenderjahres vorzu-
sehen.

Empfehlenswert ist hier Angabe einer
Anzahl von Mahnungen.
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4 Über den Ausschluß entscheidet der
Vorstand. Zuvor ist dem Mitglied
Gelegenheit des rechtlichen Gehörs
zu gewähren. Der Ausschluß ist
schriftlich mitzuteilen.

§   6 Beiträge

1 Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge.
Er kann Aufnahmegebühren und
Umlagen festsetzen.

2 Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebüh-
ren und Umlagen werden von der
Mitgliederversammlung festgelegt.

Es kann auch ein anderes Organ für
diese Entscheidung festgelegt wer-
den. Ebenso könnte ein Berufungsor-
gan zur endgültigen Entscheidung
vorgesehen werden.
Es sollte darauf hingewiesen werden,
daß ein Austritt oder Ausschluß kei-
nen Anspruch auf eventuelles Ver-
einsvermögen begründen.

Hier müssen die Fälligkeiten für die
Mitgliedsbeiträge ebenfalls festge-
setzt werden. Beispiele: monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich.

Zulässig wäre auch die Festlegung
durch den Vorstand. Diese ist jedoch
nicht zu empfehlen, da bei der Not-
wendigkeit stärkerer Anhebungen ein
entsprechendes Zustimmungserfor-
dernis der Mitglieder gegeben sein
kann (problematische Rechtslage!)
Der Vorstand ist berechtigt, den Mit-
gliedsbeitrag für ein bestimmtes Mit-
glied auf dessen Antrag zu er-
mäßigen, zu stunden oder zu erlassen.
Diese Bestimmung muß jedoch nicht
unbedingt in der Satzung stehen, um
sie vom Vorstand auch so anwenden
zu können.Familienbeiträge oder an-
dere vorgesehene Höchstbeiträge
sollten ebenfalls verankert sein.

Es ist sinnvoll, in der Satzung auch
die Form der Beitragszahlung, z. B.
die Teilnahme am Bankeinzug, vorzu-
geben.
Um einer Auseinandersetzung um er-
forderliche Beitragserhöhungen aus
dem Weg zu gehen, kann es zweck-
mäßig sein, in der Satzung festzu-
schreiben, daß die Beitragshöhe ge-
mäß dem amtlichen Index
jährlich steigt. Zu beachten ist jedoch
eine eventuelle Genehmigungspflicht
durch
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3 Alles weitere regelt die Beitrags-
ordnung.

§   7 Geschäftsjahr

1 Das Geschäftsjahr des Vereins ist
das Kalenderjahr.

§   8 Organe des Vereins

1 Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.

die Landeszentralbank. Eine Verän-
derung der Beiträge sollte jedoch erst
bei Überschreiten eines gewissen
Mindestsatzes erfolgen.

Die Höhe sollte durch amtliche Un-
terlagen, z. B. des Sozialamtes der
örtlichen Gemeinde, des Landesamtes
für Statistik oder des statistischen
Bundesamtes bestätigt werden.

Mögliche Umlagen, z. B. Verbands-
beiträge, Sportversicherungsprämien,
Prämien zu Berufsgenossenschaften,
Instandhaltung vereinseigener Ge-
bäude, sollten klar definiert sein.

Es empfiehlt sich, diese Anmerkungen
ggf. in eine separate Beitragsordnung
zu fassen und diese unter 3 zu führen.

Den Vereinen wird empfohlen, mög-
lichst kein abweichendes Geschäfts-
jahr zu wählen, um Abgrenzungs-
problemen in der Finanzbuchhaltung
zu entgehen.

Für mehrspartige Vereine oder Groß-
vereine empfiehlt sich, eventuell auch
weitere Organe in der Satzung festzu-
schreiben, z. B. neben der Mitglie-
derversammlung eine Delegiertenver-
sammlung mit den Vertretern/innen
der Abteilungen und dem Vorstand,
ferner die Jugendversammlung. Soll-
ten Vereine besondere Ordnungs-
bzw. Rechts- oder Prüfbelange einem
Gremium übertragen (vgl.    § 4), so
ist dieses als Organ mit in die Sat-
zung aufzunehmen (siehe Anlage zur
Mustersatzung).
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§   9 Mitgliederversammlung

1 Die Mitgliederversammlung ist das
oberste Organ des Vereins.

2 Die Mitgliederversammlung ist vom
dem/der Vorsitzenden, im Verhinde-
rungsfall von dem/der stellvertreten-
den Vorsitzenden, mindestens einmal
im Jahr abzuhalten. Die Einladung
erfolgt unter Angabe der Tagesord-
nung schriftlich mindestens 14 Tage
vor der Versammlung. Der Vorstand
kann eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung einberufen. Der
Vorstand hat eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einzube-
rufen, wenn mindestens 10 % der
stimmberechtigten Mitglieder dies
verlangen. Für die außerordentliche
Mitgliederversammlung gelten die
Einladungsformalien der ordent-
lichen Mitgliederversammlung.

Die Einladung erfolgt durch Aus-
hang im Vereinsheim.

3 Jedem volljährigen Mitglied steht ei-
ne Stimme zu. Das Stimmrecht ist
nicht übertragbar.

4 Jedes Mitglied kann bis ... Tage vor
der Mitgliederversammlung Anträge
zur Ergänzung der Tagesordnung
schriftlich beim Vorstand einreichen.

5 Die Mitgliederversammlung ist ohne
Rücksicht auf die Anzahl der er-
schienenen Mitglieder beschlußfä-
hig.

Die Einladungsfrist von mindestens
14 Tagen kann auch anders geregelt
werden. Es ist jedoch empfehlens-
wert, diese 14-Tage-Frist nicht zu
unterschreiten.

Hier muß die Form der Einladung,
z. B. Tageszeitung, Vereinszeitung,
Aushang im Vereinskasten, per Post
(wenn per Post, genügt die rechtzei-
tige Aufgabe!) aufgeführt werden.

Die Antragsfrist kann, je nach Rege-
lung in Absatz zwei, entsprechend
festgelegt werden.

Es sollte vorgesehen werden, daß die
Beschlußfähigkeit erlischt, wenn die
Teilnahme an der laufenden Mitglie-
derversammlung unter einen festzule-
genden %satz der erschienenen Mit-
glieder absinkt.



01
02

08

V I B S S

2 5 . 0 4 . 9 9 01 02 08

Muste r sa t zung .doc © LandesSportBund NRW Sei te 7

6 Die Entscheidungen der Mitglieder-
versammlung werden mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen
beschlossen. Die Entscheidung über
die Auflösung des Vereins sowie
über Satzungsänderungen sind mit
2/3-Mehrheit zu fällen. Stimmenthal-
tungen und ungültige Stimmen gelten
als nicht abgegeben und werden
nicht mitgezählt.

7 Über die Mitgliederversammlung ist
eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist
von dem/der Versammlungsleiter/in
und von dem/der von der Mitglie-
derversammlung gewählten Proto-
kollführer/in zu unterzeichnen und
muß von der nächsten Versammlung
genehmigt werden.

8 Die Mitgliederversammlung ist ins-
besondere für die folgenden Angele-
genheiten zuständig:
a) Genehmigung des vom Vorstand

aufgestellten Haushaltsplanes
für das nächste Kalenderjahr

b) Feststellung der Jahresrechnung
c) Entgegennahme des Jahresbe-

richtes des Vorstandes
d) Entgegennahme des Berichtes

der Kassenprüfer
e) Entlastung des Vorstandes
f) Beschlußfassung über Satzungs-

änderungen und Auflösung des
Vereins

g) Wahl des Vorstandes
h) Bestätigung des Jugendvorstan-

des
i) Wahl der Kassenprüfer
j) Beschlußfassung über Ordnun-

gen und deren Änderungen.

Auch für Dringlichkeitsanträge - die
sich aber nicht auf Satzungsänderun-
gen oder Auflösung des Vereins be-
ziehen dürfen - sollte eine qualifi-
zierte Mehrheit vorgesehen werden.

Falls der Vorstand relativ groß ist,
empfehlen wir, für eine reibungslose
Arbeit einen Rhythmus für die Vor-
standswahlen in der Satzung aufzu-
führen, beispielsweise, der/die erste
Vorsitzende und der/die Schatz-
meister/in werden in allen durch vier
teilbaren Jahren gewählt. Der/die
zweite Vorsitzende und der/die
Schriftführer/in Geschäftsführer/in
werden zwei Jahre später gewählt.
Die Bildung und Auflösung von Ab-
teilungen sollte ebenfalls in den
Pflichtenkatalog mit aufgenommen
werden. Die Bestätigung des Jugend-
vorstandes durch die Mitgliederver-
sammlung ist rechtlich nicht vorge-
schrieben. Der Verein kann daher
entscheiden, ob er auf eine solche Be-
stätigung verzichtet. Werden diese
Pflichten einer Delegiertenversamm-
lung
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§  10 Vorstand

1 Der Vorstand des Vereins besteht
aus:
a) dem/der Vorsitzenden
b) dem/der stellvertretenden
    Vorsitzenden
c) dem/der Schatzmeister/in
d) dem/der Jugendwart/in
e) ...
f) ...

2 Der Verein wird gerichtlich und au-
ßergerichtlich durch den Vorstand
vertreten.

3 Der Vorstand wird durch die Mit-
gliederversammlung gewählt; der
Vorstand der Jugend durch die Ju-
gendversammlung. Dieser bedarf der
Bestätigung durch die Mitglieder-
versammlung.

übertragen, gilt dieser Paragraph
entsprechend. Der Mitglieder-
versammlung bleiben dann auf jeden
Fall die Bereiche Satzungsänderung
und Auflösung des Vereins   (siehe §
9.8.f) erhalten. Beschlußfassungen
über Ordnungen und deren Änderun-
gen können auch anderen Organen
übertragen werden.

Der Verein kann in seiner Satzung
auch bestimmen, daß der Vorstand
aus einem engeren Vorstand, etwa
wie links beschrieben, besteht und ei-
nem erweiterten Vorstand. Der er-
weiterte Vorstand könnte z. B. die Ab-
teilungsleiter/innen, den/die Sozial-
wart/in, den/die Pressewart/in,
den/die Sportwart/in, den/die Ju-
gendwart/in, den/die Geschäfts-
führer/in, den/die Schriftführer/in
oder sonstige Beisitzer/innen umfas-
sen.

Die Satzung sollte vorgeben, wer
Vorstand nach § 26 BGB ist. Es soll-
ten in der Regel zwei Vor-
standsmitglieder gemeinsam vertre-
ten.
Es muß in der Satzung auch festge-
halten werden, welche Vorstands-
mitglieder dies sind. Beispielsweise
der/die Vorsitzende gemeinsam mit
dem/der stellv. Vorsitzenden, oder
der/die Vorsitzende gemeinsam mit
dem/der Schatzmeister/in bzw.
der/die stellv. Vorsitzende gemein-
sam mit dem/der Schatzmeister/in.

Hier sollte auch die Wahlperiode des
Vorstandes festgelegt werden, sie
sollte mindestens 3 Jahre betragen.
Hier könnte auch, ähnlich wie im § 9
Abs. 8, ein bestimmter Rhythmus für
Teilwahlen festgeschrieben werden.
Es empfiehlt
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Der Vorstand bleibt so lange im
Amt, bis ein neuer gewählt ist.

4 Der/die Vorsitzende, im Verhinde-
rungsfall der/die stellvertretende
Vorsitzende, beruft und leitet die
Sitzungen des Vorstandes. Er/Sie ist
verpflichtet, den Vorstand einzube-
rufen, wenn es das Vereinsinteresse
erfordert oder aber wenn dies von
der Mehrheit der Vorstandsmitglie-
der verlangt wird.

5 Der Vorstand ist beschlußfähig,
wenn mindestens ... Vorstandsmit-
glieder anwesend sind. Bei Be-
schlußfassung entscheidet die einfa-
che Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

6 Der Vorstand kann zur Wahrneh-
mung bestimmter Aufgaben Aus-
schüsse einrichten, die ihn bei der
Erfüllung seiner Aufgaben unter-
stützen und beraten.

7

sich, auch zu überlegen, ob Wieder-
wahlen zulässig sind und wenn ja,
wie oft. Bei vorzeitigem Ausscheiden
von Amtsträgern, können Nachwah-
len oder eine kommissarische Be-
stellung bis zur nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung vorgesehen
werden.

Die Abschnitte 4 und 5 können auch
durch eine Geschäftsordnung für den
Vorstand geregelt werden.

In der Satzung muß nicht geregelt
werden, daß Vorstandsbeschlüsse
auch schriftlich gefaßt werden kön-
nen, dies ist immer zulässig!

Man könnte in einem weiteren Passus
nun auch die Aufgaben des Vorstan-
des regeln.

Dies ist jedoch nicht unbedingt nötig,
da der Vorstand als gesetzlicher Ver-
treter des Vereins für alle Aufgaben
zuständig ist, für die er durch die
Mitgliederversammlung beauftragt
ist, oder die sich aus dem laufenden
Geschäftsbetrieb ergeben und die
nicht der Mitgliederversammlung
vorbehalten sind.

Vorschlag für 7:
Sollte das Maß der ehrenamtlichen
Tätigkeit nicht mehr zumutbar sein,
kann sich der Vorstand hauptberuf-
licher Kräfte bedienen.
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§  11 Jugend des Vereins

1 Die Jugend führt und verwaltet sich
im Rahmen der Satzung und der
Ordnungen des Vereins selbständig.
Sie entscheidet über die Verwendung
der ihr zufließenden Mittel.

2 Alles Nähere regelt die Jugendord-
nung. Diese wird auf Vorschlag der
Vereinsjugend von der Mitglieder-
versammlung beschlossen. Sie ist
nicht Satzungsbestandteil.

§  12 Kassenprüfung

1 Die ordnungsgemäße Buch- und Kas
senführung des Vereins wird regel-
mässig durch zwei von der Mit-
gliederversammlung gewählte Kas-
senprüfer/in nen geprüft. Diese er-
statten der Mitgliederversammlung

 einen Prüfungsbericht.

§  13 Auflösung des Vereins

1 Bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereins oder bei Wegfall seines bis-
herigen Zweckes fällt das Vermögen
an ................................... mit der
Zweckbestimmung, daß dieses Ver-
mögen unmittelbar und ausschließ-
lich zur Förderung
von................................................
verwendet werden darf.

Siehe hierzu entsprechende Muster-
ordnungen des LandesSportBundes
bzw. der Landesfachverbände.

Der Vorschlag zur Entlastung kann
von den Prüfern vorgebracht werden.
Es ist auch möglich, daß die Kassen-
prüfung bzw. Erstellung der Bilanz
und Gewinn und Verlustrechnung aus
dem Verein herausgenommen und an
eine(n) Wirtschaftsprüfer/in übertra-
gen wird. Hier sind auch andere Re-
gelungen denkbar: Beispielsweise,
daß in Großvereinen auch drei oder
vier Kassenprüfer/innen gewählt wer-
den.

Hier kann der Verein selber entschei-
den, wem er sein Vermögen  übertra-
gen möchte. Es können jedoch nur
öffentliche oder gemeinnützige Kör-
perschaften eingesetzt werden. Kann
aus zwingenden Gründen der künftige
Verwendungszweck des Vermögens
bei Aufstellung der Satzung noch
nicht genau angegeben werden, so
genügt es, wenn in der Satzung be-
stimmt wird, daß das Vermögen zu
steuerbegünstigten Zwecken zu ver-
wenden ist, und daß der künftige Be-
schluß über die Verwendung erst
nach Einwilligung des Finanzamtes
ausgeführt werden darf.
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2 Als Liquidatoren werden der/die
Vorsitzende und ein/e Stellver-
treter/in bestellt.

Es können hier auch andere Rege-
lungen getroffen werden.
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Anlage zur "Mustersatzung für Sportvereine"

Veränderte Organisationsstrukturen und die Auswirkung auf die Satzung.

Bei Großvereinen oder Vereinen mit einer größeren Zahl von Abteilungen können sich folgende
Notwendigkeiten ergeben:

Bildung weiterer Vereinsorgane, z. B.
Sportausschuß
Rechtsausschuß
Beirat
Verwaltungsausschuß
Ehrenausschuß

Diese können satzungsgemäß verankert werden, müssen dann allerdings auch entsprechend be-
setzt werden.
Es kann in diesem Zusammenhang allerdings auch in der Satzung formuliert werden:

Der Vorstand ist ermächtigt, für bestimmte Aufgaben Ausschüsse zu berufen.

Das gleiche gilt auch für die Übertragung von Vorstandstätigkeiten, z. B. auf eine hauptamtliche
Geschäftsführung.
Auch hier muß diese Möglichkeit in der Satzung verankert werden:

Der Vorstand bedient sich zur Ausübung seiner Tätigkeit hauptamtlicher Kräfte
(der Geschäftsstelle, des Geschäftsführers/der Geschäftsführerin).

Wichtig in all diesen Bereichen ist, daß die Übertragung oder Delegation von Aufgaben der
Mitgliederversammlung in der Satzung geregelt sein müssen.

Dies gilt insbesondere für Ordnungen in verschiedenen Organen. Hier muß Klarheit über die
Zuständigkeit herrschen:

Z. B. der Ausschuß ... gibt sich für seine Tätigkeit eine Ordnung. (In diesem Fall können
Änderungen im Ausschuß beschlossen werden und bedürfen nicht der Zuständigkeit der Mit-
gliederversammlung).
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Mit 1.050 Mitglieder dagegen 9 Stimmen, 1 x Grund, 4 x 200, 3 x vollendete 100, 1 x vollen-
dete 500.

Hier sollte jedoch das System sorgfältig, auch in bezug auf zukünftige Veränderungen gestaltet
werden.

Achtung, nicht vergessen anzugeben, auf welchen Stichtag sich das beziehen soll, z. B. Mitglie-
derzahlen am 1. Januar.

Solch eine Delegiertenversammlung hat jedoch nicht nur den Grund eine Majorisierung der
Mehrheit durch die Minderheit auszuschließen.

Durch die durch Mitgliederwahl entsandten Delegierten ist auch in der Regel sichergestellt,
daß sachlich interessierte Personen an diesen Versammlungen teilnehmen und somit die sac h-
bezogene Diskussion ein anderes Format erhält.

Auch bei diesen Versammlungen sollte man jedoch ausdrücklich die Mitglieder zulassen und
ihnen ein Rederecht einräumen!

Stand 01.07.1993


